
ERGÄNZUNG DES
 

ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN VERTRAGES VOM 31.08.2012
 

ZWISCHEN 

der Bundesrepublik Deutschland,
 
vertreten durch die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,
 
diese vertreten durch ihren Präsidenten Herrn Jochen Homann,
 

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn
 
– im Folgenden „Bundesnetzagentur“ genannt –
 

UND 

der DB Station&Service AG, 
vertreten durch den Vorstand, 

dieser vertreten durch 
den Vorsitzenden Herrn Dr. André Zeug und Frau Ute Möbus, 

Europaplatz 1, 10557 Berlin 
– im Folgenden „DB Station&Service AG“ genannt – 

– Im Folgenden gemeinsam „die Parteien“ genannt – 

PRÄAMBEL 

In Anbetracht möglicher Veränderungen des Rechtsrahmens der 
Eisenbahnregulierung infolge einer Umsetzung der Richtlinie 2012/34/EU durch den 
deutschen Gesetzgeber haben sich die Parteien dazu entschlossen, die Einführung 
eines neuen Verkehrsleistungsfaktors aufzuschieben und die Gültigkeitsdauer des 
derzeit in Kraft befindlichen Verkehrsleistungsfaktors zu verlängern. 

§ 1
 
NEUER EINFÜHRUNGSTERMIN DES VERKEHRSLEISTUNGSFAKTORS
 

(1) Die Regelungen in § 1 Abs. 1,	 6 und in § 3 des öffentlich-rechtlichen Vertrages 
vom 31.08.2012 sowie der dem öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 31.08.2012 
beigefügte Meilensteinplan werden hiermit aufgehoben. 

(2) Die DB Station&Service AG verpflichtet sich, spätestens bis zum 01.01.2016 in 
ihren derzeit gültigen Infrastrukturnutzungsbedingungen für Personenbahnhöfe 
(gültig ab 12.04.2011) - im Folgenden „INBP“ genannt - einen 
Verkehrsleistungsfaktor einzuführen, der den derzeit in Kraft befindlichen 
Verkehrsleistungsfaktor gemäß Ziffer 5.1.4 INBP-BT ersetzt. 

(3) Findet	 in Umsetzung der Richtlinie 2012/34/EU durch den deutschen 
Gesetzgeber eine materielle Veränderung des Entgeltmaßstabes für 



Personenbahnhöfe statt, soll die Bepreisung der Verkehrsleistungen 
entsprechend diesem veränderten Entgeltmaßstab erfolgen. Die Parteien werden 
unverzüglich nach Inkrafttreten eines veränderten Entgeltmaßstabes einen 
Erörterungstermin vereinbaren, um neue Mitteilungspflichten entsprechend des 
§ 3 des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 31.08.2012 festzulegen und zum 
Gegenstand dieses Vertrages zu machen. 

(4) Bis	 zum 31.12.2015 wird die DB Station&Service AG die Bemessung des 
Verkehrsleistungsfaktors an dem derzeitigen Belastungsverhältnis zwischen 
Schienenpersonenfern- und -nahverkehr orientieren, wobei sich die Parteien einig 
sind, dass dies nur als Übergangslösung bis zur Einführung eines 
Verkehrsleistungsfaktors gemäß Abs. 2 und 3 dienen soll. Die Parteien sind sich 
ferner darüber einig, dass die Bundesnetzagentur keine Maßnahmen gegen den 
Verkehrsleistungsfaktor im Sinne dieses Absatzes ergreifen wird. Dies gilt nur 
insoweit, als durch die vorgenannte Regelung nicht in Rechte Dritter eingegriffen 
wird. 

(5) Die übrigen Regelungen des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 31.08.2012 
bleiben in Kraft. § 6 des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 31.08.2012 findet 
entsprechend auf § 1 Abs. 2 dieser Vereinbarung Anwendung. 

§ 2
 
SALVATORISCHE KLAUSEL
 

Die Unwirksamkeit einzelner Teile dieses Vertrages lässt die Gültigkeit des Vertrages 
insgesamt unberührt. 

Bonn / Berlin, den 

Bundesnetzagentur	 DB Station&Service AG 

Anlage: 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 31.08.2012 




